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Gedanken kommen, dasselbe auf lose Blätter zu schreiben! 
Doch es fehlt auch nicht an bestimmten Anhaltspunkten. 
Wenn das Schreiben Bodm. 155 (10) mit den Worten 
schliesst: ‘Super his et aliis honorabilem virum N. ad te 
decrevimus destinandum, cuius verbis super praemissis 
fidem adhibeas credulam, tamquam nostris’, und das Gegen­
stück zu diesem Briefe, nämlich Bodm. 156, auf diesen 
Schlusssatz verweist mit den Worten: ‘Super his etc.’; oder 
wenn T 137 (Bodm. 140 cfr. Kr. 37) sich mitten im 
Text ausdrücklich auf den vorausstehenden Brief beruft 
mit den Worten: ‘Sic enim etc. (sicut in priori littera)’, 
sodass wir bequem den Text vervollständigen können, so 
sind dies doch viel eher Characteristica des Conceptes 
als der Formel. — Endlich möchte ich nochmals auf die 
Urkunde Bodm. 123 = Bgb 309 -|- 262 zurückkommen. 
Die beiden Sätze aus der Mitte, die dem Bgb verloren ge­
gangen sind, lauten bei Bodmann:

‘Sane, ad universitatis vestrae notitiam celebris famae 
praeconio non ambigimus pervenisse,

qualiter operationis divinae ministerio, cuius occulta 
iudicia admiranti voce prophetica reputantur abissus, ut 
conscendamus ad imperiale fastigium, sumus in regni iam 
solio solidati’.

Bei Muratori aber, dessen Text auf eine Abschrift 
des Originals zurückgeht (cfr. Kr. 36), lauten die Sätze:

‘Qualiter autem operationis divinae mysterio etc.
ad universitatis vestre noticiam iam pridem celebris 

famae praeconio non ambigimus pervenisse’.
Welche von beiden Fassungen klingt nun wohl ur­

sprünglicher? Nach meinem subjectiven Empfinden jeden­
falls die erste. Bei der Anfertigung der Reinschrift mag 
man an der Verbindung mit ‘Sane’ Anstoss genommen und 
die viel gefälligere mit ‘autem’ vorgezogen haben.

III.
Es muss auffallen, dass der Codex Trevirensis eine 

verhältnismässig grosse Zahl von Formeln enthält, die in 
die übrigen Sammlungen nicht aufgenommen worden sind; 
es sind mindestens an 200 Nummern. Weiterhin ist es 
auffallend, dass in diesen Urkunden die Individualien und 
auch das Eschatokoll häufiger und sorgfältiger erhalten 
sind, als dies sonst der Fall ist. Ich verweise in dieser Hin­
sicht auf Bodm. I, 44. 50. 51. 57. 76. 84. 85. II, 100. 102.

Neues Archiv etc. XXVI. 15


